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Amtlicher Teil

Kommunalwahlen im
Freistaat Thüringen

am 07. Juni 2009

Bekanntmachung
Öffentliche Sitzung des

Wahlausschusses
für die Gemeinde Kamsdorf

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet
am 08.06.2009 um 17.00 Uhr im Versammlungs-
raum der Gemeindeverwaltung Kamsdorf in der
Wilhelm-Pieck-Straße 20 in 07334 Kamsdorf statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses

Der Zutritt zur Sitzung ist für Jedermann frei.

Opitz
Gemeindewahlleiterin

Wahlbekanntmachung
zur Kommunalwahl der

Gemeinde Kamsdorf
am 07. Juni 2009

1. Am 07. Juni 2009 finden die Kommunalwahlen von 08.00
bis 18.00 Uhr statt. Anschließend wird das Wahlergebnis
ermittelt.

2. Die Gemeinde bildet 2 Stimmbezirke. Die Wahlräume
befinden sich in

1 Großkamsdorf Kunstraum Kamsdorf
Ernst-Thälmann-Straße 27
07334 Kamsdorf

2 Kleinkamsdorf Sport- und Mehrzweckhalle
August-Bebel-Straße 21
07334 Kamsdorf

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten übermittelt werden, sind der Stimmbezirk und der
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu
wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Brief-
wahlvorstand gebildet worden. Die Arbeitsräume des
Briefwahlvorstands befinden sich in der

Gemeindeverwaltung Kamsdorf
Versammlungsraum
Wilhelm-Pieck-Straße 20
07334 Kamsdorf

Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag um 17.00 Uhr
zur Ermittlung des Wahlergebnisses zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des
Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er
eingetragen ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ei-
nen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur
Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben
werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler
erhält nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für
die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehän-
digt.

Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise:
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3.1. Wahl des Gemeinderats

Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die
gültigen Wahlvorschläge sind auf dem amtlichen
Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler und jede
Wählerin hat drei Stimmen. Die Wähler können ei-
nem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kenn-
zeichnen der hinter dem Bewerbernamen vorge-
sehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei
Stimmen auch auf verschiedene Bewerber vertei-
len und zwar auch dann, wenn die Bewerber ver-
schiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie kön-
nen ihre drei Stimmen auch dadurch vergeben, dass
sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen (dann ent-
fällt auf die ersten drei Bewerber des Wahlvor-
schlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern
jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag
kennzeichnen und gleichzeitig höchstens drei Stim-
men einzelnen Bewerbern geben (dann entfallen
ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten
Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags
mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern).

3.2. Wahl des Bürgermeisters

Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme.
Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass
sie entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel
aufgedruckten Wahlvorschlag kennzeichnen oder
eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen
und Beruf auf dem Stimmzettel eintragen.

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahl-
zelle, kennzeichnet dort seine Stimmzettel und faltet sie
so zusammen, dass andere Personen die Kennzeich-
nung nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel muss
einzeln gefaltet werden.

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das
Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass
sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält.

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer
körperlichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimm-
zettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahl-
urne zu legen, kann eine andere Person bestimmen,
deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will
und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. Die Hilfs-
person kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied
des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf
die Erfüllung der Wünsche des Wählers zu beschrän-
ken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler
die Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung
erforderlich ist. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung
von der Wahl erlangt hat.

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergeb-
nisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahl-
raum sowie zu den Arbeitsräumen des Briefwahlvor-
stands, soweit dies ohne Störungen des Wahlgeschäfts
möglich ist.

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch
Briefwahl an der Wahl teilnehmen. Sie müssen ihren
Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag angege-
bene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der Wahl-
brief spätestens am 07. Juni 2009 bis 18.00 Uhr dort
eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
Der Briefwahlvorstand ist nicht zuständig für die Entge-
gennahme von Wahlbriefen.

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal
und nur persönlich ausüben.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3
des Strafgesetzbuches).

8. Die Ermittlung des Wahlergebnisses/der Wahlergeb-
nisse wird am Montag, dem 08. Juni 2009, und ggf. am
Dienstag, dem 09. Juni 2009, jeweils um 09.00 Uhr bis
voraussichtlich 16.00 Uhr, in denselben Wahlräumen
sowie in den Arbeitsräumen des Briefwahlvorstands fort-
gesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung nicht
beendet werden kann.

gez. Opitz
Gemeindewahlleiterin

IMPRESSUM
Herausgeber:
Gemeinde Kamsdorf: Werner Groll, Bürgermeister
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Telefon: (03 67 34) 2 39 16, Fax: (01 21 25) 79 10 51 40
E-Mail: mail@silviahertel.de
Das Amts- und Mitteilungsblatt „Kamsdorf-aktuell“ erscheint einmal
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1. Am 07. Juni 2009 findet die Wahl zum Europäischen Parlament von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt.
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt.

2. Die Gemeinde bildet 2 Stimmbezirke. Die Wahlräume befinden sich in

1 Großkamsdorf Kunstraum Kamsdorf
Ernst-Thälmann-Straße 27
07334 Kamsdorf

2 Kleinkamsdorf Sport- und Mehrzweckhalle
August-Bebel-Straße 21
07334 Kamsdorf

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt wurden, sind der Stimmbezirk
und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist ein Briefwahlvorstand gebildet worden. Die Arbeitsräume
des Briefwahlvorstands befinden sich in der

Gemeindeverwaltung Kamsdorf
Versammlungsraum
Wilhelm-Pieck-Straße 20
07334 Kamsdorf

Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag um 17.00 Uhr zur Ermittlung des Wahlergebnisses zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger
einen gültigen Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen
Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Stimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort
sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der
Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem
Wahlvorschlag sie gelten soll.

Wahlbekanntmachung
zur Wahl zum 7. Europäischen Parlament

am 07. Juni 2009



Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht
erkennbar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, in dem
der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch
für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum
Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Kamsdorf, 11.05.2009 gez. Opitz
Gemeindewahlleiterin

Achtung!
Aufgrund einer Beanstandung durch die Kommunalaufsicht werden die von dem Gemeinde-
wahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge hinsichtlich der Listennummer für die Gemein-
deratswahl geändert.

Die Wahlvorschläge werden entsprechend der Sitzverteilung im Landtag aufgelistet. Einen
aktuellen Abdruck des Wahlvorschlages finden Sie in diesem Sonderamtsblatt.

Opitz
Gemeindewahlleiterin
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